
Eckpunkte des Niedersächsischen Klimagesetzes (NKlimaG Novelle 2022): 

Anheben der Treibhausgas-Minderungsziele für Niedersachsen / Verkürzung des 
Minderungspfades 

• Ambitionierterer Reduktionspfad: -65 Prozent bis 2030 ggü. 1990 (bisher -55 Prozent) 
• Einführen von gesetzlichen Zwischenzielen: bis 2035 Reduktion um 76 Prozent und bis 

2040 Reduktion um 86 Prozent ggü. 1990 
• Zielsetzung Treibhausgasneutralität bis 2045 (bisher 2050) 

Neue Impulse für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 

• Einführen einer Photovoltaikpflicht auf allen Neubauten (bisher lediglich gewerbliche 
Neubauten) 

• Verankerung von Flächen- und Leistungszielen für den Ausbau von Windenergie- und 
PV-Nutzung: Ausweisung von mindestens 1,7 Prozent der Landesfläche bis 2027 und 
von 2,2 Prozent des Landesfläche bis 2033 für die Windenergienutzung und von 0,47 
Prozent der Landesfläche bis 2033 für die PV-Nutzung; Realisierung von mindestens 30 
Gigawatt Windenergie an Land und mindestens 65 Gigawatt Photovoltaik bis zum 31. 
Dezember 2035, davon 50 Gigawatt auf bereits versiegelten Flächen 

• Deutliche Erleichterung der Genehmigung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien auf, an und in der Umgebung von Kulturdenkmälern 

• Verbot der Durchführung von Raumordnungsverfahren zu Maßnahmen und Planungen 
zur Nutzung von Erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung 
(Verfahrenserleichterung) 

Stärkung der Vorbildfunktion des Landes beim Klimaschutz 

• Klimaneutrale Landesverwaltung bis 2040 (bisher 2050), Ambitionierterer 
Reduktionspfad: 80 Prozent bis 2030 ggü. dem Jahr 1990 (bisher 70 Prozent) 

• PV-Pflicht für alle Landesliegenschaften: bis 2025 30 Prozent PV-Belegung auf 
geeigneten Dachflächen, bis 2040 100 Prozent 

• Ehrgeizige Energie-Effizienzstandards bei Landesgebäuden (Neubau und Erweiterung / 
Renovierung) 

• Kopplung der Fördermittel des Landes an die Klimaschutzziele 
• Einführung eines CO2-Schattenpreises im Vorfeld der Vergabe von 

Beschaffungsaufträgen 
• Schnellere Flottenerneuerung – Umstellung des Fuhrparks des Landes auf emissionsfreie 

Antriebe bis 2030 

Etablierung von kommunalen Pflichtaufgaben für den Klimaschutz 

• Pflicht für die Landkreise und kreisfreien Städte zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten 
für die eigene Verwaltung 

• Pflicht für die Landkreise zur Beratung der kreis- oder regionsangehörigen Gemeinden 
bzgl. der Inanspruchnahme von Klimaschutzfördermitteln 

• Pflicht für die Mittel- und Oberzentren zur Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung 
• Pflicht zur Erstellung von Entsiegelungskatastern (Klimafolgenanpassung) 
• Mit den Regelungen der Novelle des NKlimaG gibt das Land ab 2024 zusätzlich ca. 60 

Mio. Euro im Jahr für den Klimaschutz aus (v.a. für Gebäude der Landesverwaltung, 
Klimaschutzaufgaben in den Kommunen). 

 


